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Möglichkeit zu verhindern. Das Reichsgericht hält C8 nicht ſchlecht⸗
hin für ausgeſchloſſen, daß eine moraliſche Pflicht zur Mit
teilung auch Perſon die nicht egatte iſt,
vorliegen kann.“

Freiburg (Schweiz) Prümmer E.. Prof
411 Das wichtigſte utn betreff des heroiſchen Liebes
für Ddie Seelen Im Fegefeuer.) Der erbiſche Aiebes

akt für die Verſtorbenen beſteht darin, daß man alle ſeine Genugtuungs⸗
werke ähren des Lebens, und alle Hilfe, die Uuns etwa nach dem
Tode zugewende wird, ott freiwillig darbringt zugunſten der Seelen
im Fegefeuer.

Dieſem Liebesakte hat die heilige Kirche folgende äſſe und
Privilegien Tteilt

a Die rieſter, welche dieſen Akt gemacht aben, genießen
allen Tagen des Jahres (wenn ſie nämlich die Meſſe für Verſtorbene,
und zwar nach Entſcheidung der eiligen Ablaßkongregation vom
23 Jänner 1901 20 Lum, ausſchließlich nUuLr für Verſtorbene appli  ·
ieren) das perſönliche Vorrecht des privilegierten Ar

Die übrigen Gläubigen (und auch die rieſter, wenn ſie
Krankheit nicht zelebrieren) gewinnen beim irchenbeſuch und

Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters einen vollkommenen
Ablaß für die Verſtorbenen: 2 bei jeder Kommunion; und
jedem Montage, ſie die heilige Meſſe in der Intention für
die Verſtorbenen anhören (mag die Meſſe von dem Prieſter In be
liebiger Intention geleſen werden), und alls jemand ontag
verhindert iſt, ſo ewinnt dieſen Ablaß ſchon durch die ſonntägliche

Endlich
C diejenigen, welche dieſen Liebesakt gemacht aben, önnen

alle ereits bewilligten oder n Zukunft 3 verleihenden Abläſſe für
die Verſtorbenen aufopfern, alſo auch diejenigen Abläſſe, we für die
Gläubigen Im allgemeinen nicht als den Verſtorbenen zuwendbar
erklärt ſind

Wenn wir nUun dieſen Liebesakt und für ſich Ohnée Tück
ſicht auf die erteilten Abläſſe und Privilegien) ins Auge faſſen, I
iſt ES klar daß C alles freiwillig iſt und jeder dieſen Akt nach

Nach dem authentiſchen (Tte des er 77  le Abläſſe“,
Aufl., 349 — 354 2 Auch muß die Meſſe den nicht gehinderten

Ta de requiem und n ſchwarzen Paramenten zelebriert werden und der
ollkommene Ablaß Ird 22 NUL einer von denjenigen Seelen zugewendet,
für welche appliziert wird, und welche von dem Prieſter beſtimmen, oder
die Beſtimmung Ott ù überlaſſen iſt Daraus 1e man, daß die
Laien, welche täglich kommunizieren, einen Vorteil vor den Prieſtern
aben, welcher ihnen von en gönnen iſt denn ſie können bei jeder
Kommunion und außerdem ur die Anhörung der Meſſe Montage einen
vollkommenen Ablaß für die Verſtorbenen gewinnen, während dies bei en
Prieſtern NUL bei den ur Verſtorbene applizierten Meſſen der Fall iſt
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——— einſchränken oder ausdehnen kann.) Mit Rückſicht auf
die erteilten Abläſſe und Privilegien aber offenbar der
Kirche allein das Recht zu, beſtimmen, wie dieſer Akt beſchaffen
ſein muß, enn jemand Qan den läſſen und Privilegien teilnehmen
will Und n dieſer Hinſicht wurden ziemlich viele Beſtimmungen
getroffen, wie lg

Dieſer Akt braucht kein Gelübde 3 ſein; und enn EL kein
Gelübde iſt, ſo verpflichtet EL nicht Uunter einer ünde, und jeder
kann ihn ets, will, widerrufen.

2. Zu dieſem Akte iſt keine Formel nötig; eS enügt ein
innerer Willensakt.

Es gehört 3 einer löblichen beſonderen Andacht zur ſeligſten
Jungfrau, wenn man die Aufopferung In ihre ande macht, damit
ſie die Genugtuungen den Seelen Im Fegefeuer nach threr Wahl
zuwende; 1edo iſt dies nicht notwendi

Die Abläſſe welche für alle Gläubigen als den Verſtor
benen zuwendbar erklärt ſind, müſſen den Verſtorbenen zugewendet
werden.

Dasſelbe gilt auch für jene Abläſſe, welche nicht für alle
Gläubigen als zuwendbar Tklärt ſind ſie können nicht NUr, aut
dem rivileg Sub ondern ſie müſſen auch für die Verſtorbenen
aufgeopfer werden.

Zuletzt habe ich peziell hinſichtlich des Sterbeablaſſes
ſchon In dieſer Quartalſchrift 1909, Heft 111 688 angeführt,
daß 8 nach der Entſcheidung der ehemaligen heiligen Ablaßkongre⸗
gation vom 23 Jänner — 1901 (ad ILum 20 Lam partem) den QAu⸗
bigen freiſteht, ob ſie auch den Sterbeablaß für die Verſtorbenen
aufopfern oder enſelben für ſich reſervieren wollen was keinen
anderen Sinn hat als nuLr dieſen: daß auch diejenigen, we
dieſen Ablaß für ſich reſervieren, den (0  en und Privilegien
des Liebesaktes teilnehmen önnen (da 10, abgeſehen von dieſen Ab
läſſen und Privilegien, alles von der Willkür eines jeden einzelnen
abhängt) Da jedoch nach dem vom hochwürdigen errn Hilgers
n Heft 7 865 (obwohl richtig) angeführten dies für die Leſer
der Quartalſchrift zweifelha erſcheinen kann, ſo muß dieſe Sache
hier vollſtändig dargelegt werden (wobei Im voraus erinnert wird,
daß bei den Sterbeabläſſen jeder Gläubige, auch wenn auf verſchiedene
Titel hin und durch Erfüllung verſchiedener Bedingungen, 12 nur
einen vollkommenen und zwar IMm wahren Augenblicke des

gewinnen kann)
Zuerſt iſt zu bemerken, daß die Frage hinſichtlich des Sterbe⸗

ablaſſes, ob derſelbe für die Verſtorbenen aufgeopfert werden könne
und mu ungeachtet der Beſtimmung Sub 5, zweifelha war

mne Ausdehnung 2 5 B., jemand ausdrücklich auch Alle
jene Genugtuungen, welche ihm im Leben und Sterben von anderen zugewendet
würden, Ott für die Verſtorbenen aufopfert
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Denn während alle anderen nicht zuwendbaren Abläſſe (ſovie ich
wer nur auf Grund davon nicht zuwendbar ſind, eil ni hin⸗
ichtlich threr Zuwendbarkeit geſagt iſt, alſo Qus einer bloß negativen
Urſache: beſteht agegen für den Sterbeablaß eine entſchiedene poſi
tive Beſtimmung der Nicht-Zuwendbarkeit, da die Kongregation)
erklärte, daß der Sterbeablaß nicht fürbittweiſe den
Seelen zugewendet werden könne, ſondern nach der In
tentibn der Päpſte ern perſönlicher vollkommener Ablaß
für den Gläubigen In deſſen Sterbeſtunde ſein Auch
der hierüber befragte Beringer antwortete, daß die Sache hin
ichtlich des Sterbeablaſſes im Liebesakte „nicht ganz klar“ ei.“)

Es wurde deshalb vom Lemberger griech.⸗kath. Ordinariate der
eiligen Ablaßkongregation die rage unterbreitet:

Cum Ula Par Statuatur. quod Indulgentia
IN artieulo mortis PTO defunctis applicari 1101 possit, EX altera
VCIO parte, Ii qui fecerunt actum heroiéum DTO defunctis.
indulgentias, tsi alias PTO defunctis 10 applicabiles. AIMen DTO
iPsis Offerre possint; 1de0 quaeritur:

An I1Ili. qui audatum ACtumn heroidum fecerunt, possint,
imo, 81 iStum aCtumn CVOCATE nolint, Gtliam SODeall Indulgentiam
Iuéerifactam V articulo mortis PrO defunctis 0Offerre?

worauf die Kongregation Jänner 1901 antwor
ete NOn 6886 interloquendum, die Kongregation will ſich
nicht weiter mit dieſer rage eéfaſſen und ſie will nichts arüber
ausſagen.

Wenn ich aber bei einem begründeten Zweifel bei der Kirche
anfrage „Muß ich enn ich den Abläſſen und Privilegien des
Rebesaktes teilnehmen will, auch den Sterbeablaß für die Verſtor
benen aufopfern?“ und wenn die Kirche, von welcher in dieſer Sache
alles bhängt, darauf antwortet „Darüber will ich ni agen

4⁴
ſo iſt ES doch gewiß und kann dies keinem vernünftigen Zweifel
unterliegen, daß die die Aufopferung des Sterbeablaſſes nicht
notwendig fordert, daß alſo auch diejenigen, welche dieſen＋ für
ſich reſervieren, an den Abläſſen und Privilegien des Liebesaktes eil
nehmen önnen. Im entgegengeſetzten Falle, enn nämlich die Kirche
die Aufopferung des Sterbeablaſſes als notwendig zur Teilnahme

den erteilten Abläſſen und Privilegien fordern würde, iſt 8 10
zweifellos, daß die Kongregation, wie ſie beſtimmt hat, daß die U⸗
wendbaren und im allgemeinen auch die nicht zuwendbaren Abläſſe
für die Verſtorbenen aufgeopfer werden müſſen ebenſo auch die

Nach Beringer 509 In der Aufl neigt Beringer
V der Meinung elatas hin, daß die Gläubigen, welche den eroiſ

en
Liebesakt gemacht haben, auch den Sterbeablaß den Seelen zuwenden
nnen und müſſen dies ſchein ſich aus der Natur des und aus deſſen
beſonderen Privilegien ergeben. e iſt aber die Sache nicht So eringer

35 und 509 (Die Red.)
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Frage in betreff des Sterbeablaſſes mit einem einfachen „Sa

4⁰ beant  2  2
worten mu

Der Sterbeablaß NIimmt alſo Unter den nicht zuwendbaren Ab⸗
läſſen hinſichtlich der Nichtzuwendbarkeit eine ganz beſondere, hervor—
ragende Stellung ein; und Auterdem kann man auch agen, daß der
Sterbeablaß nicht, Vie die anderen Abläſſe, für die „Lebenden“,
ondern für die „Sterbenden“ gegeben ſei, da 2 erſt IM wahren
Augenblicke des gewonnen wird.

Anders kann man ſo agen Die Verpflichtung zur Auf
opferung des Sterbeablaſſes, wenn jemand an den erteilten Abläſſen
und Privilegien teilhaben will, hängt von der Kirche ab; auf
die rage, ob dieſe Verpflichtung beſteht, wollte die Kirche nichts
ausſagen: alſo hat die Kirche die Gläubigen azu nicht verpflichtet
und ſie ſind hierin frei

aber jemand die negative Orm der Kongregations—
antwort urgieren und behaupten, daß eS nicht entſchieden nd aher
ni er ſei, ob diejenigen, we den Sterbeablaß für ſich reſer
vieren, den Abläſſen und Privilegien des Liebesaktes teilnehmen
können: o müßte ELr A u  VV demſelben Grunde zugeben, daß eS auch
nicht entſchieden nd daher nicht er ſei, ob In dem Liebesakte
der Sterbeablaß für die Verſtorbenen aufgeopfert werden könne.
Denn auch arüber war der Zweifel begründet, über beides (ob der
Sterbeablaß aufgeopfer werden könne und müſſe) wurde zugleich
angefragt und auf beides erfolgte dieſelbe negative Antwortform. Man
mob daher ſagen, daß die Kirche beides nicht entſcheiden und über
beides die Gläubigen Im Zweifel aſſen wollte Da aber eine
Behauptung durchaus unzuläſſig iſt, ſo Unterliegt eS keinem Zweifel,
da durch die beſagte Kongregationsantwort beides den Gläubigen
freigeſtellt iſt, daß ſie alſo den Sterbeablaß für die Verſtorbenen auf
opfern können, jedoch nicht aufopfern müſſen

Ganz verſchieden von der rage, ob auch diejenigen, we
den Sterbeablaß für ſich reſervieren, den Abläſſen und rivi
legien teilnehmen önnen iſt die rage, ann der Liebesakt voll
kommener iſt; und *2 iſt von ſelbſt klar, daß der erbiſche Liebe  8·
akt vollkommener iſt, enn auch der Sterbeablaß aufgeopfert wird,
und minder vollkommen, enn dies nicht geſchie ies mag auch
die Urſache ſein, weshalb die Kongregation nicht direkt antworten
wo  E daß * dem Belieben der Gläubigen überlaſſen bleibt, ob ſie den
Sterbeablaß aufopfern oder nicht damit eS nämlich nicht den Anſchein
habe, als ob beides ganz gleichgültig und gleich vollkommen wäre.
Aber wir müſſen nicht immer das Vollkommenere wählen;
10 die Größe der Aufopferung für die Verſtorbenen wird aſt 9r
nicht alteriert, wenn nUuL ern vollkommener ausgenommen
ird und die Kongregation wo auch diejenigen, welche den Sterbe—
ablaß für ſich reſervieren, von den Abläſſen und Privilegien des
Liebesaktes nicht ausſchließen.
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Zuletzt wollen ir noch mn ürze über die Tragweite und
Vorzüglichkeit des Liebesaktes reden. Wa die Tragweite betrifft,
müſſen wir Uuns erinnern, daß alle unſere 9  2— Werke eine drei⸗
ache Frucht Aben önnen: Das Verdienſt, welches wir niemanden
abtreten können; 2 die Bitte, denn Pir können nich ULr geradezu
für uns und für andere beten, ondern wir können auch beliebige gute
Werke Jum Zwecke der Erbittung aufopfern; und zuletzt beſteht
bei allen unſeren Werken, da dieſelben ſeit der Erbſünde H
mit einer gewiſſen Schwierigkeit verbunden ſind, und —um o mehr bei
unſeren Leiden auch eine Genugtuung, we wir auch für andere,
die Im Stande der Gnade ſind, aufopfern können, und bei dem Liebes
akte für die Seelen Im Fegefeuer aufopfern, ſo daß wir ihnen durch
alle Erte unſeres (ben. bringen Soweit opfern wir
auch jede eſſe, ſofern ſie unſer Werk iſt, für die Verſtorbenen
auf, aber die Intentionsfrucht iſt nicht unſer Werk und bleibt
Aher frei; und ebenſo opfern Diu alle Unſere Gebete als unſer
Werk für die Verſtorbenen auf, wenn wir auch für Uuns e oder
für andere Lebende eten

Was aber die Vorzüglichkeit des Lie  68 betrifft, ſo iſt
darin offenbar ein ſehr vorzügliches Werk I. iebe, da bir dadurch
den leidenden Seelen Im Fegefeuer unabläſſige durch Abläſſe
und E.

Unſere Werke bringen ber auch für uns ſelbſt iſt dieſer
Liebesakt, auch wenn wir dabei nach unſerem ode viel mehr IM
Fegefeuer leiden müßten, überaus vorteilhaft: weil dadurch ＋ unſer
Heil viel mehr geſicher wird, owohl Ar dieſes fortwährende Liebes
werk, als auch insbeſondere dadurch, daß die betreffenden Seelen im
Fegefeuer und noch mehr, ſie ſchon In den Himmel kommen,
unſere beſten Freunde ſein werden und für uns ohne Zweifel beten
werden; und eil wir — dieſes Liebeswerkes ſowie ent
ſprechend für jedes gute Werk) eine größere Glorie Iim Himmel
haben werden, deren geringſte Stufe die Erlöſung von allen
Leiden des Fegefeuers Wert unvergleichlich übertrifft. Außerdem
iſt zu bemerken, daß die äſſe und Genugtuungen, wenn
wir ſie für uns ſelbſt behalten, wirkungslos ſein können: eil
wir dieſelben für die Sünden, welche Uir über alles bereuen,
vielleich nicht mehr nötig aben, und dieſelben für jene läßlichen
Sünden, die wir nicht ahrha bereuen, uns nicht appliziert
werden önnen.

Wenn den heroiſchen Liebesakt gemacht hat, ſo iſt 5
ſehr ratſam, die Aufopferung täglich kurz 3 wiederholen: 5V
wi alle Abläſſe, we ich eute gewinnen kann, für die Seelen
im Fegefeuer gewinnen, und alle meine Genugtuungen opfere ich
für ſie auf 4

Lemberg b

ſef Kobylanskyj, Domprälat.


